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Dr. Karl Renner-Ring  
 Wien 
 

Wien, am 29. Juli 2005 
 
Entwurf einer Novelle zum Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 
 

Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie übermittelt in der Beilage den 
Entwurf einer Novelle zum Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 samt Erläuterungen und 
Textgegenüberstellung mit der Bitte um Stellungnahme bis 
 

7. September 2005. 
 
Sollte bis zum oben angeführten Termin eine do. Stellungnahme nicht einlangen, darf 
angenommen werden, dass der Entwurf dieser Novelle vom do. Standpunkt aus keinen Anlass zu 
einer Äußerung gibt.  
 
Weiters wird ersucht, 

• 25 Ausfertigungen der Stellungnahme dem Präsidium des Nationalrates zu übermitteln, 

• davon dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie Mitteilung zu machen 
und 

• — bei Vorhandensein der technischen Möglichkeit hiezu — die Stellungnahme dem Präsidium 
des Nationalrates — zusätzlich zur Übermittlung von 25 Ausfertigungen — im Wege 
elektronischer Post an die Adresse 

begutachtungsverfahren@parlinkom.gv.at 
zu senden. 

Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie begrüßt die Übermittlung von 
Stellungnahmen im Wege elektronischer Post und bittet, diese ausschließlich an die Adresse 
st5@bmvit.gv.at zu richten; diesfalls möge von der parallelen Übermittlung einer Ausfertigung der 
do. Stellungnahme in Papierform Abstand genommen werden. 

331/ME XXII. GP - Entwurf elektronisch übermittelt 1 von 29

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



 

  2 

 
Für die Ämter der Landesregierungen, die Verbindungsstelle der Bundesländer, den 
österreichischen Gemeindebund und den österreichischen Städtebund ergeht der Hinweis, dass 
die gegenständliche Übermittlung gleichzeitig als Versendung aufgrund des Art. 1 Abs. 1 und 4 der 
Vereinbarung zwischen Bund, den Ländern und den Gemeinden über einen 
Konsultationsmechanismus und einen künftigen Stabilitätspakt der Gebietskörperschaften, BGBl. I 
Nr. 35/1999, anzusehen ist. Innerhalb der oben genannten Frist kann gemäß Art. 2 dieser 
Vereinbarung beim Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie das Verlangen 
gestellt werden, dass im Konsultationsgremium Verhandlungen über die durch dieses Vorhaben im 
Fall seiner Verwirklichung dem Antragsteller zusätzlich verursachten finanziellen Ausgaben 
einschließlich zusätzlicher Personalkosten aufgenommen werden. 
 
Beilage 
 
Für den Bundesminister: 
Mag. Christian Kainzmeier 

Ihr(e) Sachbearbeiter(in):
Mag. Margit Keiml

elektronisch gefertigt 
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E n t w u r f  

Bundesgesetz, mit dem das Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996, BGBl. Nr. 112, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 32/2003, wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Abs. 1 und § 2 Abs. 2 wird das Zitat „Kraftfahrliniengesetzes 1952, BGBl. Nr. 84“ durch „Kraft-
fahrliniengesetzes, BGBl. I Nr. 203/1999“ ersetzt. 

2. In § 1 Abs. 2 wird die Wortfolge „bewilligungspflichtige gebundene Gewerbe gelten.“ durch „regle-
mentierte Gewerbe gelten, auf die § 95 Abs. 2 der GewO 1994 anzuwenden ist.“ ersetzt. 

3. In § 3 Abs. 1 Z 4 wird das Zitat „§ 124 Z 8 GewO 1994“ durch „§ 111 GewO 1994“ ersetzt. 

4. § 3 Abs. 4 entfällt. 

5. In § 4 wird nach Abs. 2  folgender Abs. 3 angefügt: 
„(3) Eine Verminderung der Anzahl der Kraftfahrzeuge bedarf keiner Genehmigung. Beantragt der 

Konzessionsinhaber jedoch nicht eine entsprechende Änderung der Konzessionsumfanges, so ist die fi-
nanzielle Leistungsfähigkeit gemäß § 5 Abs. 4 für den in der Konzessions angeführten Umfang weiterhin 
nachzuweisen.“ 

6. In § 5 Abs. 1 lautet der Schlussteil: 
„vorliegen. Der Bewerber hat überdies entsprechend dem beabsichtigten Konzessionsumfang (§ 4) in der 
in Aussicht genommenen Standortgemeinde beziehungsweise Gemeinde einer weiteren Betriebsstätte 
oder einer anderen Gemeinde im selben oder einem angrenzenden Verwaltungsbezirk über die erforderli-
chen Abstellplätze außerhalb von Straßen mit öffentlichen Verkehr zu verfügen. Sämtliche Vorausset-
zungen müssen während der gesamten Dauer der Gewerbeausübung vorliegen. Werden diese Vorausset-
zungen vom Gewerbetreibenden nicht mehr erfüllt, so ist die Konzession zu entziehen. Die §§ 87 bis 91 
GewO 1994 bleiben hiervon unberührt. Die zuständige Gliederung der Landeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft ist vor der Erteilung der Konzession aufzufordern, zur Frage der Leistungsfähigkeit des Be-
triebes ein Gutachten abzugeben.“ 

7. In § 5 wird nach Abs  2 folgender Abs. 2a eingefügt: 
„(2a) Beim Ausflugswagen-Gewerbe, Stadtrundfahrten-Gewerbe und Mietwagen-Gewerbe mit Om-

nibussen sind die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 Z 1 bis 3 der zur Erteilung der Konzession zuständigen 
Behörde mindestens alle fünf Jahre ab Erteilung der Konzession nachzuweisen. Stellt die Behörde bei 
dieser Prüfung fest, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit nicht mehr gegeben ist, kann sie dem Konzes-
sionsinhaber ein zusätzliche, ein Jahr nicht übersteigende Frist für den Nachweis der finanziellen Leis-
tungsfähigkeit setzen, wenn die wirtschaftliche Lage des Unternehmens annehmen lässt. dass die Voraus-
setzung der finanziellen Leistungsfähigkeit in absehbarer Zukunft auf der Grundlage eines Finanzplanes 
erneut und auf Dauer erfüllt wird. Überprüfungen im Rahmen der Erteilung einer Gemeinschaftslizenz 
gemäß der VO (EWG) Nr. 684/92 gelten als Überprüfung der Voraussetzungen gemäß Abs. 1 Z 1 bis 3.“ 
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8 In § 5 Abs. 3 Z 3 wird die Wortfolge „schwerwiegender und wiederholter“ durch den Begriff „schwerer“ 
ersetzt. 

9. In § 5 Abs. 3 Z 3 lit. b wird die Wortfolge „den Umweltschutz sowie die sonstigen Vorschriften in Be-
zug auf die Berufspflichten,“ angefügt. 

10. § 5 Abs. 5 lautet: 
„(5) Die Voraussetzung der fachlichen Eignung (Befähigungsnachweis) wird nachgewiesen durch 

 1. eine Bescheinigung über die erfolgreiche Ablegung einer Prüfung vor einer Prüfungskommissi-
on, die vom Landeshauptmann bestellt wird, oder 

 2. eine Bescheinigung der Prüfungskommission auf Grund von Hochschul-, Fachhochschul- oder 
Fachschuldiplomen, die gründliche Kenntnisse aller Sachgebiete der Prüfung im Sinne des 
Abs. 8 Z 1 gewährleisten. Werden durch die Hochschul-, Fachhochschul- und Fachschuldiplome 
nicht alle Sachgebiete der Prüfung abgedeckt, so ersetzt die Bescheinigung die Prüfung im Sinne 
der Z 1 nur für jene Sachgebiete, für die auf Grund der Hochschul-, Fachhochschul- oder Fach-
schuldiplome gründliche Kenntnisse gewährleistet sind. 

Beim Taxi-Gewerbe und Mietwagen-Gewerbe mit Personenkraftwagen ist zusätzlich eine mindestens 
dreijährige fachliche Tätigkeit in dem jeweils angestrebten Gewerbe selbst oder in einem Betrieb, in dem 
dieses Gewerbe gemeinsam mit anderen Gewerben ausgeübt wird, oder in einem dem Gewerbe fachlich 
nahestehenden Berufszweig durch eine Bestätigung eines Sozialversicherungsträgers nachzuweisen. Die 
§§ 18 und 19 GewO 1994 sind nicht anzuwenden.“ 

11. In § 5 Abs. 8 Z 7 wird nach dem Begriff „Hochschul-,“ der Begriff „Fachhochschul-„ eingefügt. 

12. § 6 Abs. 1 bis 3 entfallen. 

13. § 8 samt Überschrift lautet: 
„Fortbetriebsrechte 

§ 8. (1) Die Bestimmungen der §§ 41 bis 45 GewO 1994 gelten mit der Maßgabe, dass das Fortbe-
triebsrecht des überlebenden Ehegatten und der Kinder, Wahlkinder sowie Kinder der Wahlkinder des 
Gewerbeinhabers mit der Bestellung eines Geschäftsführers, spätestens jedoch nach einem Jahr, endet.  
Die Behörde kann eine Verlängerung um höchstens sechs Monate in begründeten Fällen  genehmigen. 

(2) Vom Nachweis der fachlichen Eignung eines fortbetriebsberechtigten Ehegatten kann abgesehen 
werden, wenn dieser eine praktische Berufserfahrung von mindestens 3 Jahren in der laufenden Ge-
schäftsführung dieses Betriebes nachweisen kann.“ 

14. § 9 und § 10 Abs. 6 entfallen. 

15. In § 10 Abs. 2 wird das Zitat „§ 166 GewO 994“ durch „§ 126 GewO 1994“ ersetzt. 

16. Nach § 10 wird folgender § 10a samt Überschrift eingefügt: 
„Weitere Betriebsstätten 

§ 10a. (1) Für weitere Betriebsstätten gelten die Bestimmungen der §§ 46 bis 48 GewO 1994 mit der 
Maßgabe, dass der Konzessionsinhaber in der Gemeinde der weiteren Betriebsstätte oder einer anderen 
Gemeinde im selben oder einem angrenzenden Verwaltungsbezirk über die für die dort betriebenen Kraft-
fahrzeuge erforderlichen Abstellplätze außerhalb von Straßen mit öffentlichem Verkehr zu verfügen hat. 

(2) Werden die erforderlichen Abstellplätze nicht nachgewiesen, so hat die Behörde die Ausübung 
des Gewerbes in der  weiteren Betriebstätte zu untersagen.“ 

17. § 11 lautet: 
„§ 11. (1) Die gewerbsmäßige Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeugen von Orten, die außer-

halb des Bundesgebietes liegen, in das Bundesgebiet oder durch das Bundesgebiet hindurch, oder von 
innerhalb des Bundesgebietes liegenden Orten in das Ausland, ist außer den nach §§ 2 und 7 berechtigten 
Personen auch Unternehmern gestattet, die nach den im Staat des Standortes ihres Unternehmens gelten-
den gesetzlichen Vorschriften zur Beförderung von Personen befugt sind und Inhaber einer  
 1. Gemeinschaftslizenz gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 oder  
 2. Genehmigung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie für den Verkehr 

nach, durch oder aus Österreich oder 
 3. Genehmigung aufgrund des Landverkehrsabkommens mit der Schweiz oder 
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 4. auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen gemäß § 12 vergebene Genehmigung des Bun-
desministers für Verkehr, Innovation und Technologie oder 

 5. Genehmigung aufgrund des Interbus-Übereinkommens 
sind oder eine genehmigungsfreie Gelegenheitsfahrt gemäß einer in Z 4 und 5 genannten Rechtsvorschrift 
oder aufgrund des Bundesgesetzes vom 1. Oktober 1987 zur Durchführung des Übereinkommens über die 
Personenbeförderung im grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr mit Kraftomnibussen, BGBl. 
Nr. 17/1987 (ASOR-Durchführungsgesetz), BGBl. Nr. 521/1987, durchführen. 

(2) Eine Genehmigung nach Abs. 1 Z 2 wird für Einzelfahrten oder auf Zeit erteilt. Die Genehmi-
gung ist zu versagen, wenn (insbesondere auch im Hinblick auf die im Bundesgebiet bereits bestehenden 
Verkehrseinrichtungen) ein Bedürfnis für die beantragte Personenbeförderung nicht besteht oder der 
Genehmigungswerber bereits wegen eines schwerwiegenden Verstoßes oder wiederholter geringfügiger 
Verstöße gegen die Vorschriften dieses Gesetzes oder des Kraftfahrliniengesetzes, BGBl. I Nr. 203/1999 
rechtskräftig bestraft wurde. Eine Genehmigung ist jedoch nicht erforderlich, wenn eine anderslautende 
Anordnung nach Abs. 4 ergangen ist.  

(3) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann im Einvernehmen mit dem 
jeweils zuständigen Bundesminister nachgeordnete Behörden, insbesondere auch Bundespolizeibehörden, 
oder Zollstellen, gegebenenfalls unter Beschränkung hinsichtlich Zahl oder Umfang der zu erteilenden 
Genehmigung, ermächtigen, in seinem Namen und Auftrag die Genehmigung nach Abs. 1 Z 2 aus-
zugeben. Die Ermächtigung kann die Einhebung einer Gebühr zur Abdeckung des zusätzlichen Verwal-
tungsaufwandes umfassen. 

(4) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann anordnen, daß die gewerbs-
mäßige Beförderung von Personen nach, durch oder aus Österreich durch ausländische Unternehmer ohne 
die in Abs. 1 Z 2 vorgeschriebene Genehmigung gestattet ist, wenn und insoweit der betreffende auslän-
dische Staat in dieser Hinsicht Gegenseitigkeit einräumt oder wenn wirtschaftliche Interessen Österreichs 
dies rechtfertigen; die Aufnahme neuer Fahrgäste durch ausländische Unternehmen im Bundesgebiet 
bedarf aber jedenfalls der in Abs. 1 Z 2 vorgeschriebenen Genehmigung.“ 

18. In § 12 Abs. 1 wird das Zitat „§ 32 Abs. 4 GewO 1994“ durch „§ 32 Abs. 4 Z 14 GewO 1994“ ersetzt 
und im zweiten Satz ist nach der Wortfolge „In den Vereinbarungen ist“ der Begriff „insbesondere“ einzu-
fügen. 

19. § 15 und § 15a lauten: 
„§ 15. (1) Abgesehen von gemäß dem V. Hauptstück der Gewerbeordnung 1994 zu ahndenden Ver-

waltungsübertretungen begeht eine Verwaltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe bis zu 7 267 Euro zu 
ahnden ist, wer als Unternehmer 
 1. die Zahl der Fahrzeuge ohne Genehmigung gemäß § 4 Abs. 2 vermehrt; 
 2. § 7 zuwiderhandelt; 
 3. § 10 zuwiderhandelt;  
 4. eine Beförderung gemäß § 11 ohne die erforderliche Genehmigung durchführt; 
 5. die gemäß § 14 festgelegten Tarife nicht einhält; 
 6. andere als die in Z 1 bis 5 genannten Gebote oder Verbote dieses Bundesgesetzes oder der auf 

Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen nicht einhält; 
 7. nicht dafür sorgt, dass die gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 oder der Verordnung (EG) 

Nr. 12/98 erforderliche beglaubigte Abschrift der Gemeinschaftslizenz oder das Fahrtenblatt mit-
geführt wird; 

 8. gegen sonstige Gebote oder Verbote der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 oder der Verord-
nung (EG) Nr. 12/98 verstößt; 

 9. nicht dafür sorgt, dass die notwendigen Genehmigungen oder Nachweise gemäß dem Landesver-
kehrsabkommen mit der Schweiz oder gemäß den Vereinbarungen nach § 12 oder gemäß dem 
Interbusabkommen oder dem Bundesgesetz vom 1. Oktober 1987 zur Durchführung des Über-
einkommens über die Personenbeförderung im grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr mit 
Kraftomnibussen, BGBl. Nr. 17/1987 (ASOR-Durchführungsgesetz), BGBl. Nr. 521/1987, mit-
geführt werden; 

 10. gegen unmittelbar anwendbare Vorschriften der Europäischen Union über den Personenverkehr 
auf der Straße verstößt. 

(2) Bei Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 1, 2 und 5 sowie bei Verwaltungsübertretungen 
gemäß Abs. 1 Z 3, wenn es sich um Zuwiderhandlungen gegen § 10 Abs. 2 handelt, hat die Geldstrafe 
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mindestens 363 Euro zu betragen. Bei Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 4, 7 und 9 sowie bei 
Verwaltungsübertretungen gemäß § 366 Abs. 1 Z 1 der Gewerbeordnung 1994 hat die Geldstrafe mindes-
tens 1 453 Euro zu betragen. 

(3) Bei Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 5 ist das gewährte unzulässige Entgelt für verfal-
len zu erklären. 

(4) Strafbar nach Abs. 1 Z 4 und Z 7 und 9 ist ein Unternehmer auch dann, wenn er die Verpflich-
tungen im Ausland verletzt. Örtlich zuständig ist diesfalls jene Behörde, in deren Sprengel der Lenker im 
Zuge einer Straßenkontrolle betreten wird, sonst jene Behörde, in deren Sprengel der Grenzübertritt in das 
Bundesgebiet erfolgte. 

(5) Eine Verwaltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe bis zu 726 Euro zu ahnden ist, begeht, wer 
als Lenker  
 1. Gebote oder Verbote dieses Bundesgesetzes oder der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlasse-

nen Verordnungen nicht einhält; 
 2. eine gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 oder der Verordnung (EG) Nr. 12/98 erforderli-

che Abschrift der Gemeinschaftslizenz oder das Fahrtenblatt nicht mitführt oder auf Verlangen 
den Kontrollorganen nicht vorweist; 

 3. gegen sonstige Gebote oder Verbote der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 oder der Verord-
nung (EG) Nr. 12/98 verstößt; 

 4. die notwendigen Genehmigungen oder Nachweise gemäß dem Landesverkehrsabkommen mit 
der Schweiz oder gemäß den Vereinbarungen nach § 12 oder gemäß dem Interbusabkommen o-
der dem Bundesgesetz vom 1. Oktober 1987 zur Durchführung des Übereinkommens über die 
Personenbeförderung im grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr mit Kraftomnibussen, 
BGBl. Nr. 17/1987 (ASOR-Durchführungsgesetz), BGBl. Nr. 521/1987, nicht mitführt oder auf 
Verlangen den Kontrollorganen nicht vorweist; 

 5. gegen unmittelbar anwendbare Vorschriften der Europäischen Union über den Personenverkehr 
auf der Straße verstößt. 

Vorläufige Sicherheit 
§ 15a. Als vorläufige Sicherheit im Sinne des § 37a VStG kann bei Verdacht einer Übertretung der 

Vorschriften über den grenzüberschreitenden Personenverkehr mit Kraftfahrzeugen (§§ 7 bis 9) oder 
einer Zuwiderhandlung gemäß § 15 Abs. 1 Z 3, sowie Z 7 und 9 ein Betrag von 1 453 Euro festgesetzt 
werden. Bei Verdacht einer Übertretung des Unternehmers gilt dabei der Lenker als Vertreter des Unter-
nehmers, falls nicht dieser selbst oder ein von ihm bestellter Vertreter bei den Amtshandlungen anwesend 
ist.“ 

20. § 16 Abs. 3 und 4 lauten: 
„(3) Die konzessionserteilende Behörde ist insbesondere auch zuständig für 

 1. das Konzessionsentziehungsverfahren 
 2. Genehmigung und Widerruf der Bestellung eines Geschäftsführers, 
 3. Genehmigung und Widerruf der Bestellung eines Filialgeschäftsführers für die Ausübung des 

Gewerbes in einer weiteren Betriebsstätte 
 4. Widerruf der Übertragung der Ausübung eines Gewerbes an einen Pächter 
 5. die Verlängerung des Fortbetriebsrechts um höchstens weitere sechs Monate gemäß § 8. 

(4) An der Vollziehung dieses Bundesgesetzes, von unmittelbar anwendbaren Vorschriften der Eu-
ropäischen Union über den Personenverkehr auf der Straße sowie von Abkommen mit Staatengemein-
schaften über den grenzüberschreitenden Personenverkehr mit Kraftfahrzeugen durch die Bezirksverwal-
tungsbehörde, den Landeshauptmann sowie den Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
haben die Aufsichtsorgane mitzuwirken; es sind dies 
 1. die Organe der Straßenaufsicht (§ 97 StVO), ausgenommen die Organe des öffentlichen Sicher-

heitsdienstes der Bundespolizeidirektionen, sowie  
 2. in Wahrnehmung der ihnen sonst obliegenden Aufgaben die Organe des öffentlichen Sicher-

heitsdienstes der Bundespolizeidirektionen und die Zollorgane. 
Die Aufsichtsorgane unterstehen dabei in fachlicher Hinsicht der jeweils zuständigen Behörde.“ 

21. In § 17 wird in Abs. 1 die Wortfolge „oder wiederholt geringfügige Verstöße“ gestrichen und Abs. 2 
entfällt. 
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22. § 18 lautet: 
„§ 18. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen 

wird, sind diese, sofern nichts anderes ausdrücklich angeordnet ist, in ihrer jeweils geltenden Fassung 
anzuwenden. 

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EWG) Nr. 684/92 verwiesen wird, ist die 
Verordnung (EWG) Nr. 684/92 des Rates vom 16.3.1992 zur Einführung gemeinsamer Regeln für den 
grenzüberschreitenden Personenverkehr mit Kraftomnibussen, ABl. Nr. L 74 vom 20.3.1992, S 1, geän-
dert durch die Verordnung (EG) Nr. 11/98 des Rates vom 11.12.1997, ABl. Nr. L 4 vom 8.1.1998, S 1, 
und die Akte über die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der 
Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Mal-
ta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik und die Anpassungen der 
die Europäische Union begründenden Verträge, ABl. Nr. L 236 vom 23.9.2003, S 33, in Verbindung mit 
der Verordnung (EG) Nr. 2121/98 der Kommission vom 2.10.1998 mit Durchführungsvorschriften zu den 
Verordnungen (EWG) Nr. 684/92 und (EG) Nr. 12/98 des Rates hinsichtlich der Beförderungsdokumente 
für den Personenverkehr mit Kraftomnibussen, ABl. Nr. L 268 vom 3.10.1998, S 10, geändert durch die 
Akte über die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik 
Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der 
Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik und die Anpassungen der die 
Europäische Union begründenden Verträge, ABl. Nr. L 236 vom 23.9.2003, S 33, anzuwenden. 

(3) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EG) Nr. 12/98 verwiesen wird, ist die Ver-
ordnung (EG) Nr. 12/98 über die Bedingungen für die Zulassung von Verkehrsunternehmern zum Perso-
nenkraftverkehr innerhalb eines Mitgliedstaats, in dem sie nicht ansässig sind, ABl. Nr. L 4 vom 
8.Jänner 1998, S 10, geändert durch die Akte über die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Re-
publik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der 
Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowaki-
schen Republik und die Anpassungen der die Europäische Union begründenden Verträge, ABl. L 236 
vom 23.9.2003, S 33,  in Verbindung mit der Verordnung (EG) Nr. 2121/98 der Kommission vom 
2.10.1998 mit Durchführungsvorschriften zu den Verordnungen (EWG) Nr. 684/92 und (EG) Nr. 12/98 
des Rates hinsichtlich der Beförderungsdokumente für den Personenverkehr mit Kraftomnibussen, ABl. 
Nr. L 268 vom 3.10.1998, S 10, geändert durch die Akte über die Bedingungen des Beitritts der Tsche-
chischen Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik 
Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der 
Slowakischen Republik und die Anpassungen der die Europäische Union begründenden Verträge, ABl. 
Nr. L 236 vom 23.9.2003, S 33, anzuwenden. 

(4) Soweit in diesem Bundesgesetz auf das Landverkehrsabkommen mit der Schweiz verwiesen 
wird, ist das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft über den Güter- und Personenverkehr auf Schiene und Straße, ABl. Nr. L 114 vom 30.4.2002, 
S 91, anzuwenden. 

(5) Soweit in diesem Bundesgesetz auf das Interbus-Übereinkommen verwiesen wird, ist das Über-
einkommen über die Personenbeförderung im grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr mit Omnibus-
sen, ABl. L 321 vom 26.11.2002, S 11, anzuwenden.“ 

23. In § 19 wird nach Abs. 2 folgender Abs  3 angefügt: 
„(3) Im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2005, aufrechte 

Pachtverhältnisse werden nicht beeinträchtigt. Auf Tätigkeiten der Pächter sind die bisherigen Vorschrif-
ten der GewO 1994 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 111/2002 weiter anzuwenden. Ab 
dem im ersten Satz genannten Zeitpunkt dürfen Pächter nicht neu bestellt werden. Die Daten über beste-
hende Pächter und den Widerruf der Übertragung der Ausübung des Gewerbes an einen Pächter sind in 
den Gewerberegistern weiter zu führen.“ 

24. Nach § 21 wird folgender § 22 samt Überschrift angefügt: 
„Bezugnahme auf Richtlinien 

§ 22. Durch dieses Bundesgesetz wurde die Richtlinie 96/26/EG des Rates vom 29.4.1996, ABl. 
Nr. L 124 vom 23.5.1996, S 1, geändert durch die Richtlinie 98/76/EG des Rates vom 1.10.1998, ABl. 
Nr. L 277 vom 14.10.1998, S 17, und die Akte über die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen 
Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der 
Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowaki-
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schen Republik und die Anpassungen der die Europäische Union begründenden Verträge, ABl. Nr. L 236 
vom 23.9.2003, S 33, umgesetzt.“ 

25. Die Wortfolgen „Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr“ und „Bundesminister für 
Wissenschaft und Verkehr“ in ihren verschiedenen grammatikalischen Formen werden durch die Wort-
folge „Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie“ in der jeweils entsprechenden gramma-
tikalisch richtigen Form ersetzt. 
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Vorblatt 
Probleme: 
Gemäß § 1 Abs. 2 Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 gelten die Gewerbe nach dem Gelegenheitsver-
kehrsgesetz als bewilligungspflichtige gebundene Gewerbe im Sinne der GewO 1994 und die Bestim-
mungen der GewO 1994 sind subsidiär zum Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 anzuwenden. Die Gewer-
beordnung 1994 wurde mit dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002 grundlegend geändert. Nach dieser 
Novellierung der GewO 1994 werden die Gewerbe nur mehr in freie und reglementierte Gewerbe einge-
teilt. Die Bestimmungen über reglementierte Gewerbe sind jedoch nicht ausreichend, um den europa-
rechtlichen Vorgaben für den grenzüberschreitenden Personenvekehr zu entsprechen. Daher ist das Gele-
genheitsverkehrs-Gesetz 1996 den nunmehr geltenden Bestimmungen der Gewerbeordnung 1994 und der 
Richtlinie 96/26/EG des Rates vom 29.April 1996 über den Zugang zum Beruf des Güter- und Personen-
kraftverkehrsunternehmers im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verkehr sowie über die gegen-
seitige Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstige Befähigungsnachweise für die Beför-
derung von Gütern und die Beförderung von Personen im Straßenverkehr und über Maßnahmen zur För-
derung der tatsächlichen Inanspruchnahme der Niederlassungsfreiheit der betreffenden Verkehrsunter-
nehmer, ABl. Nr. L 124 vom 23.5.1996, S 1, geändert durch die Richtlinie 98/76/EG des Rates vom 
1.10.1998, ABl. Nr. L 277 vom 14.10.1998, S 17, und die Akte über die Bedingungen des Beitritts der 
Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Repu-
blik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und 
der Slowakischen Republik und die Anpassungen der die Europäische Union begründenden Verträge, 
ABl. Nr. L 236 vom 23.9.2003, S 33, anzupassen.. 
Ziele: 
Durch diese Novelle soll eine Anpassung an die nunmehr geltenden Bestimmungen der Gewerbeord-
nung 1994, die mit dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002 umfassend geändert wurde, erfolgen.  
Weiters soll die durch die Liberalisierung der Gewerbeordnung  nun unvollständig umgesetzte Richtli-
nie 96/26/EG des Rates vom 29.April 1996 zuletzt geändert durch die Akte über die Bedingungen des 
Beitritts der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, 
der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slo-
wenien und der Slowakischen Republik und die Anpassungen der die Europäische Union begründenden 
Verträge, umgesetzt werden. 
Die Strafbestimmungen sollen übersichtlicher gestaltet werden. 
Inhalt: 
Die Gewerbe der Personenbeförderung werden als reglementiertes Gewerbe festgelegt, auf die jedoch in 
einigen Bereichen ein Genehmigungsverfahren anzuwenden ist. 
Einige Bestimmungen der Richtlinie 96/26/EG des Rates vom 29.April 1996 zuletzt geändert durch die 
Akte über die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik 
Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der 
Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik und die Anpassungen der die 
Europäische Union begründenden Verträge, werden umgesetzt. 
Daneben enthält die Novelle einzelne Änderungen oder Anpassungen, mit denen Unklarheiten beseitigt 
werden. 
Alternativen: 
Keine. 
Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich: 
Keine, da das bisherige System beibehalten wird. 
Finanzielle Auswirkungen: 
Es wird bundesweit ein jährlicher Mehraufwand von ca. 48 200 € erwartet. Nähere Ausführungen siehe 
Erläuterungen Allgemeiner Teil. 
EU-Konformität: 
Der Entwurf setzt Bestimmungen der Richtlinie 96/26/EG des Rates vom 29.April 1996 über den Zugang 
zum Beruf des Güter- und Personenkraftverkehrsunternehmers im innerstaatlichen und grenzüberschrei-
tenden Verkehr sowie über die gegenseitige Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstige 
Befähigungsnachweise für die Beförderung von Gütern und die Beförderung von Personen im Straßen-
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verkehr und über Maßnahmen zur Förderung der tatsächlichen Inanspruchnahme der Niederlassungsfrei-
heit der betreffenden Verkehrsunternehmer, ABl. Nr. L 124 vom 23.5.1996, S 1, geändert durch die 
Richtlinie 98/76/EG des Rates vom 1.10.1998, ABl. Nr. L 277 vom 14.10.1998, S 17, und die Akte über 
die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, 
der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik 
Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik und die Anpassungen der die Europäische 
Union begründenden Verträge, ABl. Nr. L 236 vom 23.9.2003, S 33, um, die durch die Liberalisierung 
der Gewerbeordnung 1994 nunmehr in das Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 aufgenommen werden 
müssen.  
Die darüber hinausgehenden Bestimmungen sind nicht Gegenstand von Vorschriften des Gemeinschafts-
rechts. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 
Hauptgesichtspunkte des Entwurfes: 
Durch den vorliegenden Entwurf erfolgt die Anpassung des Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 an die 
geltenden Bestimmungen der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch BGBl. I 
Nr. 151/2004. Insbesondere betrifft dies folgende Punkte: 
 - Gewerbe nach dem Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 gilt als reglementierte Gewerbe, 

auf die § 95 Abs. 2 GewO 1994 anzuwenden ist 
 - Genehmigungspflicht von weiteren Betriebsstätten, wenn Kraftfahrzeuge dort eingesetzt 

werden 
 - Eintragung ins Gewerberegister statt der bisherigen Ausstellung eines Gewerbescheines 
 - Auflassung des Rechtsinstituts des gewerberechtlichen Pächters 
 - Zitatanpassungen 
Durch diese Anpassung sind auch Bestimmungen der Richtlinie 96/26/EG idgF im Gelegenheitsverkehrs-
Gesetz 1996 umzusetzen, die in der geltenden Gewerbeordnung 1994, nicht entsprechend den europa-
rechtlichen Vorgaben für die Gelegenheitsverkehrsbewerbe geregelt werden. Dies betrifft insbesondere    
 - das Fortbetriebsrecht gemäß §§ 41 ff GewO 1994; dies darf aufgrund der RL 96/26/EG 

idgF nur max. 1,5 Jahre gewährt werden 
 - die Nachsicht vom Befähigungsnachweis; eine solche kann nur dem fortbetriebsberechtig-

ten Ehegatten gewährt werden 
Weiters erfolgt eine übersichtlichere Gestaltung der Strafbestimmungen. 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die im vorliegenden Entwurf für eine Novelle zum Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 gesetzten legisti-
schen Maßnahmen werden in mittelbarer Bundesverwaltung vollzogen. Auf den Stellenplan des Bundes 
ergeben sich daher keine Auswirkungen. 
Die vollziehenden Behörden haben bei Erteilung einer Konzession für den Gelegenheitsverkehr das Vor-
liegen der Zuverlässigkeit, fachlichen Eignung und der finanziellen Leistungsfähigkeit des Konzessions-
werbers zu überprüfen. Diese Voraussetzungen sind nunmehr gemäß der Richtlinie 96/26/EG idgF längs-
tens alle fünf Jahre erneut zu überprüfen. Die zusätzliche Überprüfung erfordert denselben Arbeitsauf-
wand wie bei einer Neuerteilung, jedoch entfällt die Ausstellung eines Bescheides. 
Derzeit gibt es ca. 1300 Konzessionen in Österreich. Diese sind innerhalb der nächsten 5 Jahre zu über-
prüfen. Es ist davon auszugehen, dass im Durchschnitt pro Jahr ca. 260 Konzessionen zu überprüfen sein 
werden. Pro Überprüfung sind in etwa ein Zeitaufwand von 3 Stunden für einen Bediensteten der Ver-
wendungsgruppe A (bei Kosten von 0,8 €/min) und 1,5 Stunden für einen Bediensteten der Verwen-
dungsgruppe C (bei Kosten von 0,38 €/min) zu veranschlagen: 
180 Minuten x 0,84 € = 151,20 € pro Prüfung 
  90 Minuten x 0,38 € =   34,20 € pro Prüfung 
insgesamt             185,40 € pro Prüfung 
Es ergibt sich daher bei 260 Prüfungen pro Jahr ein Mehraufwand von 
 260 Prüfungen x 185,40 € = 48.204 € pro Jahr. 
Zu berücksichtigen ist allerdings, dass rund 75 % der österreichischen Konzessionsinhaber auch Inhaber 
von Gemeinschaftslizenzen gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 sind. Da anlässlich der Erteilung 
der auf fünf Jahre befristeten Gemeinschaftslizenz ebenfalls zu prüfen ist, ob die Voraussetzungen für 
eine Konzessionserteilung erfüllt werden, wurde im vorliegenden Entwurf die Möglichkeit vorgesehen, 
die in der Novelle normierten regelmäßigen Prüfungen und die anlässlich der Erteilung der Gemein-
schaftslizenz durchzuführenden Überprüfungen, zusammenfallen zu lassen. Nach einer gewissen Ein-
schleifzeit sollte sich daher der Mehraufwand gegenüber den zur Zeit anfallenden Kosten deutlich verrin-
gern. 
Kompetenzgrundlage: 
In kompetenzrechtlicher Hinsicht stützt sich das im Entwurf vorliegende Bundesgesetz auf Art. 10 Abs. 1 
Z 8 B-VG (“Angelegenheiten des Gewerbes und der Industrie”). 
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Besonderer Teil 
Zu Z 1 (§ 1 Abs. 1 und § 2 Abs. 2): 
Anpassung des Zitates an das geltende Kraftfahrliniengesetz. 
Zu Z 2 (§ 1 Abs. 2): 
Anpassung der Rechtausdrücke und Zitate an die geltende Fassung der Gewerbeordnung 1994. 
Zu Z 3 (§ 3 Abs. 1 Z 4): 
Anpassung der Zitate an die geltende Fassung der Gewerbeordnung 1994. 
Zu Z 4 (§ 4 Abs. 1 Z 2): 
Diese Bestimmung ist durch den seinerzeitigen Entfall der Bedarfsprüfung nicht mehr notwendig und 
kann daher entfallen. 
Zu Z 5 (§ 4 Abs. 3): 
Für der Konzessionsinhaber besteht nach dem Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 keine Verpflichtung 
den vollen Umfang der Konzession auszuschöpfen; es können tatsächlich auch weniger Kraftfahrzeuge 
betrieben werden. Daher dient diese Bestimmung der Klarstellung, dass bei der Überprüfung der finan-
ziellen Leistungsfähigkeit vom genehmigten Umfang der Konzession auszugehen ist und nicht von der 
Anzahl der tatsächlich eingesetzten Fahrzeuge. 
Zu Z 6 (§ 5 Abs. 1): 
Das Gebiet, in dem die erforderlichen Abstellplätze nachgewiesen werden müssen, wird – gleichlautend 
wie in § 5 Abs. 1 des Güterbeförderungsgesetz 1995 - auf den Verwaltungsbezirk ausgedeht. 
Die notwendigen Abstellplätze sind insgesamt für den Standort und für alle weiteren Betriebsstätten ge-
meinsam nachzuweisen.  
Klarstellung, dass die §§ 87 bis 91 GewO 1994 neben den Bestimmungen des Gelegenheitsverkehrs-
Gesetzes 1995 gelten. 
Zu Z 7 (§ 5 Abs. 2a): 
Durch diese Bestimmung wird Artikel 6 Abs. 1 der Richtlinie 96/26/EG zuletzt geändert durch die Akte 
über die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik Zy-
pern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Repu-
blik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik und die Anpassungen der die Euro-
päische Union begründenden Verträge umgesetzt. 
Da bei Überprüfungen im Rahmen der Erteilung einer Gemeinschaftslizenz gemäß der VO (EWG) 
Nr. 684/92 dieselben Voraussetzungen wie bei der regelmäßigen Überprüfung gemäß Artikel 3 Abs. 2 
lit. c der Richtlinie 96/26/EG idF der Richtlinie 98/76/EG zu prüfen sind, sollen diese zwecks Verwal-
tungsvereinfachung zusammengezogen werden.  
Zu Z 8 (§ 5 Abs. 3 Z 3): 
Die Voraussetzung der Zuverlässigkeit wird entsprechend Art. 3 Abs. 2 Buchstabe c der Richtlinie 
96/26/EG zuletzt geändert durch die Akte über die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Repu-
blik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Repu-
blik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen 
Republik und die Anpassungen der die Europäische Union begründenden Verträge geändert. 
Zu Z 9 (§ 5 Abs. 3 Z 3 lit b): 
In Umsetzung des Artikel 3 Abs. 2 lit. c der Richtlinie 96/26/EG idgF schließen auch schwere Verstöße 
gegen Vorschriften des Umweltschutzes und gegen sonstige Vorschriften in Bezug auf die Berufspflich-
ten die Zuverlässigkeit aus. 
Zu Z 10 (§ 5 Abs. 5): 
Es werden die Fachhochschulen berücksichtigt. 
Gemäß der Richtlinie 96/26/EG idF der Richtlinie 98/76/EG ist eine Nachsicht, wie sie in § 18 und 19 
GewO 1995 normiert ist, von der in Artikel 3 Abs. 4 der oben zitierten RL festgelegten fachlichen Eig-
nung nicht möglich.  
Zu Z 11 (§ 5 Abs. 8 Z 7): 
Es werden die Fachhochschulen berücksichtigt. 
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Zu Z 12 (§ 6 Abs. 1 bis 3): 
Da sich diese Bestimmungen in der bisherigen Form als schwer vollziehbar erwiesen haben und eine von 
der Gewerbeordnung 1994 abweichende Regelung nicht für notwendig erachtet wird und auch im Sinne 
des Gleichheitssatzes keine sachliche Rechtfertigung für eine abweichende Regeleung gefunden werden 
kann, entfallen diese Bestimmungen. 
Zu Z 13 (§ 8): 
Die bisherigen Bestimmungen über die Gewerbeausübung durch einen Pächter oder einen Geschäftsfüh-
rer können entfallen, da in der Gewerbeordnung das Rechtsinstitut der Pacht nicht mehr vorgesehen ist 
und dies in das Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1995 übernommen wird bzw. sind aufgrund der nicht mehr 
existierenden Bedarfsprüfung überflüssig. 
Mit dem nunmehrigen § 8 erfolgt die Umsetzung des Artikel 4 der Richtlinie 96/26/EG idF der Akte über 
die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, 
der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik 
Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik und die Anpassungen der die Europäische 
Union begründenden Verträge. 
Zu Z 14 (§ 9 und § 10 Abs. 6): 
Diese Bestimmungen sind durch den seinerzeitigen Entfall der Bedarfsprüfung nicht mehr notwendig und 
können daher entfallen. 
Zu Z 15 (§ 10 Abs. 2): 
Anpassung des Zitates an die geltende Fassung der Gewerbeordnung 1994. 
Zu Z 16 (§ 10a): 
In der Gewerbeordnung 1995 ist für weitere Betriebsstätten nur ein Anzeigeverfahren vorgesehen. Um 
aber dem Erfordernis der nachzuweisenden Abstellplätze zu entsprechen ist im Gelegenheitsverkehrs-
Gesetz 1996 eine entsprechende Nachweispflicht und eine Möglichkeit der Untersagung bei mangelndem 
Nachweis zu schaffen. 
Zu Z 17 (§ 11): 
Abs. 1: 
Der Absatz wurde dem § 7 Abs. 1 GütbefG nachgebildet und enthält eine Aufzählung jener Genehmigun-
gen, die ausländische Unternehmer zur grenzüberschreitenden Personenbeförderung berechtigen. Ebenso 
darf eine genehmigungsfreie Gelegenheitsfahrt aufgrund zwischenstaatlicher Vereinbarungen gemäß § 12 
oder des Interbus Übereinkommens oder des ASOR-Durchführungsgesetzes durchgeführt werden. 
Abs. 2: 
Redaktionelle Anpassung und Schaffung einer Möglichkeit der Versagung einer Genehmigung, wenn der 
Genehmigungswerber wegen eines schwerwiegenden Verstoßes oder wiederholter geringfügiger Verstö-
ße gegen die Vorschriften dieses Gesetzes oder des Kraftfahrliniengesetzes, BGBl. I Nr. 203/1999 rechts-
kräftig bestraft wurde. Diese Delikte können auch bei österreichischen Staatsbürgern zur Nichterteilung 
oder Entziehung der Konzession führen und sollen daher auch für andere Genehmigungswerber einen 
Grund zur Versagung einer Genehmigung darstellen. 
Abs. 3 und 4: 
Der bisherige Abs. 3 kann entfallen, da die Mitführ- und Vorweisverpflichtung in den Strafbestimmungen 
des § 15 erfaßt ist. Die Kontrollorgane werden nunmehr in § 16 Abs. 4 erfasst.  
Die bisherigen Abs. 4 und 5 werden zu den Abs. 3 und 4 und an Abs. 1 redaktionell angepasst. 
Zu Z 18 (§§ 12 Abs. 1): 
Anpassung des Zitates an die geltende Fassung der Gewerbeordnung 1994. 
Weiters soll ein größerer Gestaltungsspielraum bei Vereinbarungen nach § 12 geschaffen werden, um 
beispielsweise sicherheitstechnische Vorgaben für Fahrzeuge, Emissionsvorgaben, bilaterale Sanktions-
regelungen uä in die Vereinbarungen aufnehmen zu können. 
Zu Z 19 (§ 15 und 15a): 
§ 15: 
Zwecks Klarheit und Übersichtlichkeit wurden die Strafbestimmungen in solche, die den Unternehmer 
oder den Lenker betreffen, getrennt und dementsprechend angepasst. 
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Abs. 1 Z 1 bis 3 sind unverändert.  
Abs. 1 Z 4 wurde an den geänderten  § 11 angepasst. 
Abs. 1 Z 5 und 6 sind unverändert. 
Durch die Einfügung des Abs. 1 Z 7 wird ausdrücklich festgelegt, dass der Unternehmer zur Verantwor-
tung gezogen werden kann, wenn er keine Vorsorge trifft, dass dem Lenker eine beglaubigte Abschrift 
einer Gemeinschaftslizenez und das Fahrtenheft zur Verfügung gestellt wird, die dieser gemäß der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 684/92 oder der Verordnung (EG) Nr. 12/98 mitzuführen hat. 
Abs. 1 Z 8 war bisher in Z 4 angeführt. 
Durch die Einfügung des Abs. 1 Z 9 wird ausdrücklich festgelegt, dass der Unternehmer zur Verantwor-
tung gezogen werden kann, wenn er keine Vorsorge trifft, dass dem Lenker die notwendigen Genehmi-
gungen und Nachweise zur Verfügung gestellt werden, die dieser aufgrund des Interbusabkommens, des 
ASOR-Übereinkommens, des Landesverkehrsabkommens mit der Schweiz und der Vereinbarungen nach 
§ 12 GelverkG mitzuführen hat. 
 - Aufgrund des Interbusabkommens sind eine Genehmigung und das Fahrtenheft bzw. bei einer 

liberalisierten Gelegenheitsfahrt nur das Fahrtenheft mitzuführen. 
 - Aufgrund des ASOR-Durchführungsgesetzes ist für die dort liberalisierten Beförderungen ein 

Fahrtenheft mitzuführen. 
 - Aufgrund des Landesverkehrsabkommens mit der Schweiz sind von gemeinschaftlichen Ver-

kehrsunternehmern eine beglaubigte Kopie der Gemeinschaftslizenz gemäß der Verordnung 
(EWG) Nr. 684/92, von schweizerischen Verkehrsunternehmern eine - der Gemeinschaftslizenz 
ähnliche – beglaubigte Kopie der schweizerischen Lizenz und das Fahrtenheft mitzuführen. 

 - Aufgrund von Vereinbarungen nach § 12 GelverkG sind eine Genehmigung und das Fahrtenheft 
bzw. bei genehmigungsfreien Verkehren das Fahrtenheft und ein technischer Fahrzeugbericht 
mitzuführen. 

Z 10 dient dazu, um nicht speziell angeführte oder zukünftige neu erlassene europäische Vorschriften zu 
erfassen. 
§ 15a: 
Die Bestimmung des § 15a wurde dem § 24 des Güterbeförderungsgesetzes 1995 nachempfunden, da sich 
dort die Möglichkeit der Stellvertretung des Unternehmers durch den Lenker als zweckmäßig erwiesen 
hat. 
Zu Z 20 (§ 16 Abs. 3 und 4): 
Abs. 3:  
Festlegung von Zuständigkeiten und beispielhafte Aufzählung zur Klarstellung 
Abs. 4:  
Die Aufsichtsorgane werden nunmehr systematisch richtig in § 16 angeführt; der Wortlaut ist dem § 21 
des Güterbeförderungsgesetzes 1995 nachempfunden. 
Zu Z 21 (§ 17): 
Umsetzung des Artikel 3 Abs. 2 lit. c der Richtlinie 96/26/EG idF der Richtlinie 98/76/EG. 
Zu Z 22 (§ 18): 
Abs. 1 enthält den bisherigen Wortlaut des § 18. 
Abs. 2 dient dazu, die unübersichtliche und umständliche Zitierweise der gemeinschaftsrechtlichen Vor-
schriften  und Abkommen im Gesetzestext übersichtlicher und klarer gestalten zu können. 
Zu Z 23 (§ 19 Abs. 3): 
Durch diese Bestimmung werden die erforderlichen Übergangsregelungen für das auch nach der Gewer-
beordnung 1994 aufgelassene Rechtsinstitut des gewerberechtlichen Pächters getroffen. 
Zu Z 24 (§ 22): 
Hinweis auf die umgesetzte gemeinschaftsrechtliche Richtlinie. 
Zu Z 25: 
Notwendige gewordene Anpassungen aufgrund der letzten Novellen zum Bundesministeriengesetz. 
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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Geltungsbereich 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für die gewerbsmäßige Beförderung von 
Personen mit Kraftfahrzeugen, ausgenommen die gewerbsmäßige Beförderung von 
Personen im Kraftfahrlinienverkehr auf Grund des Kraftfahrliniengesetzes 1952, 
BGBl. Nr. 84. 

Geltungsbereich 
§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für die gewerbsmäßige Beförderung von Per-

sonen mit Kraftfahrzeugen, ausgenommen die gewerbsmäßige Beförderung von 
Personen im Kraftfahrlinienverkehr auf Grund des Kraftfahrliniengesetzes, BGBl. I 
Nr. 203/1999. 

(2) Soweit dieses Bundesgesetz nicht besondere Bestimmungen trifft, gilt für 
die diesem Bundesgesetz unterliegenden Gewerbezweige (Abs. 1) die Gewerbeord-
nung 1994, BGBl. Nr. 194, mit der Maßgabe, dass die Gewerbe nach dem Gele-
genheitsverkehrsgesetz als bewilligungspflichtige gebundene Gewerbe gelten. 

(2) Soweit dieses Bundesgesetz nicht besondere Bestimmungen trifft, gilt für 
die diesem Bundesgesetz unterliegenden Gewerbezweige (Abs. 1) die Gewerbeord-
nung 1994, BGBl. Nr. 194, mit der Maßgabe, dass die Gewerbe nach dem Gele-
genheitsverkehrsgesetz als reglementierte Gewerbe gelten, auf die § 95 Abs. 2 der 
GewO 1994 anzuwenden ist.   

(3) ... (3) ... 
Konzessionspflicht 

§ 2. (1) ... 
Konzessionspflicht 

§ 2. (1) ... 
(2) Eine Konzession auf Grund des Kraftfahrliniengesetzes, BGBl. Nr. 

84/1952, gilt auch als Konzession für das Ausflugswagen- und Mietwagen-
Gewerbe mit Omnibussen. Die Anzahl der für diese Gelegenheitsverkehrs-Gewerbe 
zulässigen Fahrzeuge richtet sich nach der im Kraftfahrlinienverkehr eingesetzten 
Anzahl der Fahrzeuge. 

(2) Eine Konzession auf Grund des Kraftfahrliniengesetzes, BGBl. I 
Nr. 203/1999, gilt auch als Konzession für das Ausflugswagen- und Mietwagen-
Gewerbe mit Omnibussen. Die Anzahl der für diese Gelegenheitsverkehrs-Gewerbe 
zulässigen Fahrzeuge richtet sich nach der im Kraftfahrlinienverkehr eingesetzten 
Anzahl der Fahrzeuge. 

Arten der Konzessionen für die gewerbsmäßige Beförderung von Personen mit 
Kraftfahrzeugen 

§ 3. (1) ... 

Arten der Konzessionen für die gewerbsmäßige Beförderung von Personen mit 
Kraftfahrzeugen 

§ 3. (1) ... 
 1. ... 
 2. ... 
 3. ... 
 4. für die Beförderung der Wohngäste (Pfleglinge) und der Bediensteten von 

Gastgewerbebetrieben mit Beherbergung von Gästen, von Heilanstalten, 
von Erholungsheimen u. dgl. durch die Kraftfahrzeuge dieser Unternehmen 
vom eigenen Betrieb zu Aufnahmestellen des öffentlichen Verkehrs und 
umgekehrt sowie für die Beförderung der nicht in Beherbergung genom-
menen Gäste von Gastgewerbebetrieben gemäß § 124 Z 8 GewO 1994 
durch Kraftfahrzeuge dieser Unternehmen vom eigenen Betrieb zu Auf-

 1. ... 
 2. ... 
 3. ... 
 4. für die Beförderung der Wohngäste (Pfleglinge) und der Bediensteten von 

Gastgewerbebetrieben mit Beherbergung von Gästen, von Heilanstalten, 
von Erholungsheimen u. dgl. durch die Kraftfahrzeuge dieser Unternehmen 
vom eigenen Betrieb zu Aufnahmestellen des öffentlichen Verkehrs und 
umgekehrt sowie für die Beförderung der nicht in Beherbergung genom-
menen Gäste von Gastgewerbebetrieben gemäß § 111 GewO 1994 durch 
Kraftfahrzeuge dieser Unternehmen vom eigenen Betrieb zu Aufnahme-
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nahmestellen des öffentlichen Verkehrs und umgekehrt oder von ihrer Un-
terkunft und umgekehrt (Gästewagen-Gewerbe). 

stellen des öffentlichen Verkehrs und umgekehrt oder von ihrer Unterkunft 
und umgekehrt (Gästewagen-Gewerbe). 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 
(4) Die Gewerbeberechtigung gemäß Abs. 1 Z 4 bleibt auch erhalten, wenn in 

der Folge ein zur Ausübung des Taxi-Gewerbes berechtigter Gewerbetreibender 
den Standort seiner Gewerbeberechtigung oder eine weitere Betriebsstätte in der-
selben Gemeinde begründet. 

(4) entfällt 

Umfang der Konzession 
§ 4. (1) und (2) ... 

Umfang der Konzession 
§ 4. (1) und (2) ... 

 (3) Eine Verminderung der Anzahl der Kraftfahrzeuge bedarf keiner Geneh-
migung. Beantragt der Konzessionsinhaber jedoch nicht eine entsprechende Ände-
rung des Konzessionsumfanges, so ist die finanzielle Leistungsfähigkeit gemäß 
§ 5 Abs. 4 für den in der Konzession angeführten Umfang weiterhin nachzuweisen. 

  
Voraussetzungen für die Erteilung der Konzession 

§ 5. (1) Die Konzession darf nur erteilt werden, wenn neben den allgemeinen 
Voraussetzungen für die Ausübung eines bewilligungspflichtigen gebundenen Ge-
werbes 
 1. die Zuverlässigkeit, 
 2. die finanzielle Leistungsfähigkeit und 
 3. die fachliche Eignung (Befähigungsnachweis 

Voraussetzungen für die Erteilung der Konzession 
§ 5. (1) Die Konzession darf nur erteilt werden, wenn neben den allgemeinen 

Voraussetzungen für die Ausübung eines bewilligungspflichtigen gebundenen Ge-
werbes 
 1. die Zuverlässigkeit, 
 2. die finanzielle Leistungsfähigkeit und 
 3. die fachliche Eignung (Befähigungsnachweis 

Vorliegen. Der Bewerber hat überdies entsprechend dem beabsichtigten Konzessi-
onsumfang (§ 4) in der in Aussicht genommenen Standortgemeinde oder einer 
daran unmittelbar angrenzenden Gemeinde über die erforderlichen Abstellplätze 
außerhalb von Straßen mit öffentlichem Verkehr zu verfügen. Sämtliche Vorausset-
zungen müssen während der gesamten Dauer der Gewerbeausübung vorliegen. 
Werden diese Voraussetzungen vom Gewerbetreibenden nicht mehr erfüllt, so ist 
die Konzession unbeschadet der §§ 87 bis 91 GewO 1994 von der zur Erteilung der 
Konzession zuständigen Behörde zu entziehen. Die zuständige Gliederung der 
Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft ist vor der Erteilung der Konzession 
oder der Genehmigung der Übertragung der Ausübung des Gewerbes an einen 
Pächter aufzufordern, zur Frage der Leistungsfähigkeit des Betriebes ein Gutachten 
abzugeben. § 340 Abs. 2 GewO 1994 gilt sinngemäß; dies gilt nicht für das Gäste-
wagen-Gewerbe mit Personenkraftwagen. 

vorliegen. Der Bewerber hat überdies entsprechend dem beabsichtigten Konzessi-
onsumfang (§ 4) in der in Aussicht genommenen Standortgemeinde beziehungs-
weise Gemeinde einer weiteren Betriebsstätte oder einer anderen Gemeinde im 
selben oder einem angrenzenden Verwaltungsbezirk über die erforderlichen Ab-
stellplätze außerhalb von Straßen mit öffentlichen Verkehr zu verfügen. Sämtliche 
Voraussetzungen müssen während der gesamten Dauer der Gewerbeausübung vor-
liegen. Werden diese Voraussetzungen vom Gewerbetreibenden nicht mehr erfüllt, 
so ist die Konzession zu entziehen. Die §§ 87 bis 91 GewO 1994 bleiben hiervon 
unberührt. Die zuständige Gliederung der Landeskammer der gewerblichen Wirt-
schaft ist vor der Erteilung der Konzession aufzufordern, zur Frage der Leistungs-
fähigkeit des Betriebes ein Gutachten abzugeben.  
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(2) ... (2) ... 
 (2a) Beim Ausflugswagen-Gewerbe, Stadtrundfahrten-Gewerbe und Mietwa-

gen-Gewerbe mit Omnibussen sind die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 Z 1 bis 3 
von der zur Erteilung der Konzession zuständigen Behörde mindestens alle fünf 
Jahre ab Erteilung der Konzession nachzuweisen. Stellt die Behörde bei dieser 
Prüfung fest, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit nicht mehr gegeben ist, kann 
sie dem Konzessionsinhaber eine zusätzliche, ein Jahr nicht übersteigende Frist für 
den Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit setzen, wenn die wirtschaftliche 
Lage des Unternehmens annehmen lässt. dass die Voraussetzung der finanziellen 
Leistungsfähigkeit in absehbarer Zukunft auf der Grundlage eines Finanzplanes 
erneut und auf Dauer erfüllt wird. Überprüfungen im Rahmen der Erteilung einer 
Gemeinschaftslizenz gemäß der VO (EWG) Nr. 684/92 gelten als Überprüfung der 
Voraussetzungen gemäß Abs. 1 Z 1 bis 3. 

(3) Die Zuverlässigkeit ist insbesondere dann nicht gegeben, wenn 
 1. ... 
 2. ... 
 3. der Antragsteller oder Gewerbeberechtigte wegen schwerwiegender und 

wiederholter Verstöße gegen die Vorschriften über 

(3) Die Zuverlässigkeit ist insbesondere dann nicht gegeben, wenn 
 1. ... 
 2. ... 
 3. der Antragsteller oder Gewerbeberechtigte wegen schwerer Verstöße ge-

gen die Vorschriften über 
 a) ... 
 b) die Personenbeförderung, insbesondere die Lenk- und Ruhezeiten der 

Fahrer, die Gewichte und Abmessungen der Kraftfahrzeuge und die Si-
cherheit im Straßenverkehr und der Kraftfahrzeuge, 

rechtskräftig bestraft wurde 

 a) ... 
 b) die Personenbeförderung, insbesondere die Lenk- und Ruhezeiten der 

Fahrer, die Gewichte und Abmessungen der Kraftfahrzeuge, die Sicher-
heit im Straßenverkehr, die Sicherheit der Kraftfahrzeuge, den Umwelt-
schutz sowie die sonstigen Vorschriften in Bezug auf die Berufspflich-
ten, 

rechtskräftig bestraft wurde 
(5) Die Voraussetzung der fachlichen Eignung (Befähigungsnachweis) ist er-

füllt durch 
 1. ... 
 2. eine Bescheinigung der Prüfungskommission auf Grund von Hochschul- 

oder Fachschuldiplomen, die gründliche Kenntnisse aller Sachgebiete der 
Prüfung im Sinne des Abs. 8 Z 1 gewährleisten. Werden durch die Hoch-
schul- und Fachschuldiplome nicht alle Sachgebiete der Prüfung abge-
deckt, so ersetzt die Bescheinigung die Prüfung im Sinne der Z 1 nur für 
jene Sachgebiete, für die auf Grund der Hochschul- oder Fachschuldiplome 
gründliche Kenntnisse gewährleistet sind. 

(5) Die Voraussetzung der fachlichen Eignung (Befähigungsnachweis) wird 
nachgewiesen durch 
 1. ... 
 2. eine Bescheinigung der Prüfungskommission auf Grund von Hochschul-, 

Fachhochschul- oder Fachschuldiplomen, die gründliche Kenntnisse aller 
Sachgebiete der Prüfung im Sinne des Abs. 8 Z 1 gewährleisten. Werden 
durch die Hochschul-, Fachhochschul- und Fachschuldiplome nicht alle 
Sachgebiete der Prüfung abgedeckt, so ersetzt die Bescheinigung die Prü-
fung im Sinne der Z 1 nur für jene Sachgebiete, für die auf Grund der 
Hochschul-, Fachhochschul- oder Fachschuldiplome gründliche Kenntnisse 
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gewährleistet sind. 
Beim Taxi-Gewerbe und Mietwagen-Gewerbe mit Personenkraftwagen ist zusätz-
lich eine mindestens dreijährige fachliche Tätigkeit in dem jeweils angestrebten 
Gewerbe selbst oder in einem Betrieb, in dem dieses Gewerbe gemeinsam mit an-
deren Gewerben ausgeübt wird, oder in einem dem Gewerbe fachlich nahestehen-
den Berufszweig durch eine Bestätigung eines Sozialversicherungsträgers nachzu-
weisen. 

Beim Taxi-Gewerbe und Mietwagen-Gewerbe mit Personenkraftwagen ist zusätz-
lich eine mindestens dreijährige fachliche Tätigkeit in dem jeweils angestrebten 
Gewerbe selbst oder in einem Betrieb, in dem dieses Gewerbe gemeinsam mit an-
deren Gewerben ausgeübt wird, oder in einem dem Gewerbe fachlich nahestehen-
den Berufszweig durch eine Bestätigung eines Sozialversicherungsträgers nachzu-
weisen. Die §§ 18 und 19 GewO 1994 sind nicht anzuwenden. 

(6) und (7) ... (6) und (7) ... 
(8) Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr hat unter Be-

dachtnahme auf den jeweiligen Stand der Entwicklung des betreffenden Gewerbes, 
auf die von Personen, die die Leistungen des Gewerbes in Anspruch nehmen, übli-
cherweise gestellten Anforderungen, auf Gefahren für Leben, Gesundheit oder 
Eigentum, die von der Gewerbeausübung ausgehen, auf die für die Gewerbeaus-
übung geltenden besonderen Rechtsvorschriften, durch Verordnung 

(8) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat unter 
Bedachtnahme auf den jeweiligen Stand der Entwicklung des betreffenden Gewer-
bes, auf die von Personen, die die Leistungen des Gewerbes in Anspruch nehmen, 
üblicherweise gestellten Anforderungen, auf Gefahren für Leben, Gesundheit oder 
Eigentum, die von der Gewerbeausübung ausgehen, auf die für die Gewerbeaus-
übung geltenden besonderen Rechtsvorschriften, durch Verordnung 

 1. bis 6. ... 
 7. die Hochschul- und Fachschuldiplome, die gründliche Kenntnisse der 

Sachgebiete im Sinne der Z 1 gewährleisten, 
 8. bis 10. ... 
festzulegen. 

 1. bis 6. ... 
 7. die Hochschul-, Fachhochschul- und Fachschuldiplome, die gründliche 

Kenntnisse der Sachgebiete im Sinne der Z 1 gewährleisten, 
 8. bis 10. ... 
festzulegen. 

§ 6. (1) Die Erteilung der Konzession erfordert neben der Erfüllung der im § 5 
angeführten Voraussetzungen  
 1. bei einer natürlichen Person, daß sie Angehöriger einer Vertragspartei des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist (EWR-
Angehöriger) und als Unternehmer einen Sitz oder eine nicht nur vorüber-
gehende geschäftliche Niederlassung in Österreich hat; 

 2. bei einer Personengesellschaft, daß sie ihren Sitz oder eine nicht nur vorü-
bergehende geschäftliche Niederlassung in Österreich hat und mehr als 
75% ihrer persönlich haftenden Gesellschafter sowie alle zur Vertretung 
berechtigten Gesellschafter EWR-Angehörige sind. Stehen einer Personen-
gesellschaft oder einer juristischen Person Anteilsrechte an einer Personen-
gesellschaft zu, so haben diese die ihrer Rechtsform entsprechenden Vor-
aussetzungen gemäß der vorstehenden Regelung oder der Z 3 zu erfüllen; 

 3. bei einer juristischen Person, daß sie ihren Sitz oder eine nicht nur
vorübergehende geschäftliche Niederlassung in Österreich hat und die 
Mehrheit der Mit

 

glieder jedes ihrer leitenden Organe (wie Geschäftsführer, 

§ 6. (1) entfällt 
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stand, Aufsichtsrat) einschließlich des Vorsitzenden EWR-Angehörige sind 
und die Stimmrecht gewährenden Anteilsrechte zu mehr als 75% EWR-
Angehörigen, dem Bund, einem Land oder einer Gemeinde zustehen; ste-
hen Anteilsrechte einer juristischen Person oder einer Personengesellschaft 
zu, so haben diese die ihrer Rechtsform entsprechenden Voraussetzungen 
gemäß der vorstehenden Regelung oder der Z 2 zu erfüllen. Sofern eine 
Aktiengesellschaft Eigentümerin ist, müssen die Aktien der Gesellschaft 
auf Namen lauten und die Übertragung nach der Satzung an die Zustim-
mung der Gesellschaft gebunden sein. 

(2) Der Landeshauptmann kann von den in Abs. 1 Z 2 und 3 angeführten Vor-
aussetzungen ganz oder teilweise befreien, wenn eine Personengesellschaft hin-
sichtlich ihrer Gesellschafter, die nicht EWR-Angehörige sind, oder eine juristische 
Person hinsichtlich ihrer Organe, Gesellschafter oder Aktionäre, die nicht EWR-
Angehörige sind (ihrer nicht EWR-angehörigen Eigentümer stimmrechtsgewähren-
der Anteilsrechte), nachweist, daß in deren Heimatstaat oder in dem Staat, in dem 
eine der in Abs. 1 Z 2 und 3 genannten Gesellschaften mit Anteilsrechten ihre 
Hauptniederlassung oder ihren Sitz hat, 
 1. keine oder höchstens die gleichen wie in Abs. 1 Z 2 und 3 festgelegten 

Beschränkungen gelten und 
 2. bei der Ausübung des gewerbsmäßigen Gelegenheitsverkehrs durch eine 

unter österreichischer Beteiligung nach den Rechtsvorschriften des betref-
fenden Staates bestehende juristische Person oder Personengesellschaft 
keinen anderen wie immer gearteten Beschränkungen unterliegt, als eine 
ohne ausländische Beteiligung bestehende juristische Person oder Perso-
nengesellschaft und 

 3. wenn anzunehmen ist, daß die wirtschaftliche Ordnung des betreffenden 
Staates mit derjenigen Österreichs gleich oder gleichwertig ist und die 
Ausübung des Gewerbes durch die betreffende juristische Person oder Per-
sonengesellschaft den öffentlichen Interessen, insbesondere den Interessen 
der österreichischen Wirtschaft, nicht zuwiderläuft. 

(2) entfällt 

(3) Die in Abs. 1 Z 1, 2 und 3 angeführten Voraussetzungen müssen während 
der gesamten Dauer der Gewerbeausübung vorliegen. Werden diese Voraussetzun-
gen vom Gewerbetreibenden nicht mehr erfüllt, so ist die Konzession unbeschadet 
der §§ 87 bis 91 GewO 1994 von der zur Erteilung der Konzession zuständigen 
Behörde zu entziehen.   

(3) entfällt 

(4) und (5) ... (4) und (5) ... 
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Besondere Bestimmungen über die Gewerbeausübung durch einen Geschäfts-
führer und die Übertragung der Gewerbeausübung an einen Pächter 
§ 8. (1) Die Ausübung des mit Personenkraftwagen betriebenen Mietwagen-

Gewerbes (§ 3 Abs. 1 Z 2) durch einen Geschäftsführer oder die Übertragung der 
Ausübung dieses Gewerbes an einen Pächter darf nur genehmigt werden, wenn dem 
Gewerbeinhaber die persönliche Ausübung nicht möglich ist oder für ihn erhebliche 
Nachteile besorgen läßt.   

(2) Die Genehmigung der Übertragung der Ausübung dieser Gewerbe an einen 
Pächter ist von der Behörde zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 
nicht mehr vorliegen; wenn es sich um die Übertragung der Ausübung von Fortbe-
triebsrechten gemäß § 41 Abs. 1 Z 2 und 3 GewO 1994 handelt, ist hiebei auf den 
Unterhalt der Fortbetriebs-Berechtigten Rücksicht zu nehmen. 

(3) Wenn es sich nicht um eine Konzession für das Gästewagen-Gewerbe mit 
Personenkraftwagen handelt, darf die Übertragung der Ausübung des Gewerbes an 
einen Pächter nur genehmigt werden, wenn die Leistungsfähigkeit des Betriebes 
des Pächters gegeben ist. 

Fortbetriebsrechte 
§ 8. (1) Die Bestimmungen der §§ 41 bis 45 GewO 1994 gelten mit der Maß-

gabe, dass das Fortbetriebsrecht des überlebenden Ehegatten und der Kinder, 
Wahlkinder sowie Kinder der Wahlkinder des Gewerbeinhabers mit der Bestellung 
eines Geschäftsführers, spätestens jedoch nach einem Jahr, endet.  Die Behörde 
kann eine Verlängerung um höchstens sechs Monate in begründeten Fällen  ge-
nehmigen. 

(2) Vom Nachweis der fachlichen Eignung eines fortbetriebsberechtigten Ehe-
gatten kann abgesehen werden, wenn dieser eine praktische Berufserfahrung von 
mindestens 3 Jahren in der laufenden Geschäftsführung dieses Betriebes nachwei-
sen kann. 

Besondere Bestimmungen über die Zurücklegung von Konzessionen 
§ 9. Wurde die Zurücklegung einer Gewerbeberechtigung für das Taxi-

Gewerbe (§ 3 Abs. 1 Z 3) an den Eintritt einer Bedingung gebunden, so gilt die 
Anzeige über die Zurücklegung (§ 86 GewO 1994) nur dann als erstattet, wenn der 
Konzessionsinhaber 
 1. einen Anspruch auf eine Erwerbsunfähigkeitspension im Falle dauernder 

Erwerbsunfähigkeit gemäß § 133 Abs. 1 GSVG, BGBl. Nr. 560/1978, be-
sitzt oder ein Alter erreicht hat, das ihn bei der Erfüllung aller übrigen Vor-
aussetzungen zur Inanspruchnahme einer Pension nach dem GSVG berech-
tigen würde, oder 

 2. die Zurücklegung zugunsten von Ehegatten, von Verwandten der geraden 
Linie, von Wahleltern, von Wahlkindern, von Kindern der Wahlkinder o-
der von Verwandten der Seitenlinie bis zum dritten Grad verfügt. 

 
§ 9. entfällt 

Bestimmungen über die Gewerbeausübung 
§ 10. (1) ... 

Bestimmungen über die Gewerbeausübung 
§ 10. (1) ... 

(2) Gewerbetreibende, die zur Ausübung des Mietwagen-Gewerbes (§ 3 Abs. 
1 Z 2) berechtigt sind, dürfen Plätze weder einzeln noch in Gruppen vergeben, es 
sei denn, daß sie die Berechtigung zur gewerbsmäßigen Veranstaltung von Gesell-

(2) Gewerbetreibende, die zur Ausübung des Mietwagen-Gewerbes (§ 3 Abs. 
1 Z 2) berechtigt sind, dürfen Plätze weder einzeln noch in Gruppen vergeben, es 
sei denn, dass sie die Berechtigung zur gewerbsmäßigen Veranstaltung von Gesell-
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schaftsfahrten nach den für Reisebüros geltenden Vorschriften (§ 166 GewO 1994) 
besitzen. 

schaftsfahrten nach den für Reisebüros geltenden Vorschriften (§ 126 GewO 1994) 
besitzen. 

(3) bis (5) ... (3) bis (5) ... 
(6) Gewerbetreibende, die zur Ausübung einer Konzession gemäß diesem 

Bundesgesetz berechtigt sind, müssen die beabsichtigte Einstellung der Gewerbe-
ausübung oder deren beabsichtigtes Ruhen durch mehr als einen Monat der Be-
zirksverwaltungsbehörde vier Wochen vorher anzeigen. 

(6) entfällt 
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   Weitere Betriebstätten
§ 10a. (1) Für weitere Betriebsstätten gelten die Bestimmungen der §§ 46 bis 

48 GewO 1994 mit der Maßgabe, dass der Konzessionsinhaber in der Gemeinde 
der weiteren Betriebsstätte oder einer anderen Gemeinde im selben oder einem 
angrenzenden Verwaltungsbezirk über die für die dort betriebenen Kraftfahrzeuge 
erforderlichen Abstellplätze außerhalb von Straßen mit öffentlichem Verkehr zu 
verfügen hat. 

(2) Werden die erforderlichen Abstellplätze nicht nachgewiesen, so hat die 
Behörde die Ausübung des Gewerbes in der  weiteren Betriebstätte zu untersagen. 

Verkehr über die Grenze 
§ 11. (1) Die gewerbsmäßige Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeugen 

von Orten, die außerhalb des Bundesgebietes liegen, in das Bundesgebiet oder 
durch das Bundesgebiet hindurch, oder von innerhalb des Bundesgebietes liegenden 
Orten in das Ausland, ist außer den nach §§ 2 und 7 berechtigten Personen auch 
Unternehmern gestattet, die nach den im Staat des Standortes ihres Unternehmens 
geltenden gesetzlichen Vorschriften zur Beförderung von Personen befugt sind und 
eine Bewilligung des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und Verkehr für 
den Verkehr nach, durch oder aus Österreich erhalten haben; eine Bewilligung ist 
jedoch nicht erforderlich, wenn eine anderslautende Anordnung nach Abs. 5 ergan-
gen ist. 

Verkehr über die Grenze 
§ 11. (1) Die gewerbsmäßige Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeugen 

von Orten, die außerhalb des Bundesgebietes liegen, in das Bundesgebiet oder 
durch das Bundesgebiet hindurch, oder von innerhalb des Bundesgebietes liegenden 
Orten in das Ausland, ist außer den nach §§ 2 und 7 berechtigten Personen auch 
Unternehmern gestattet, die nach den im Staat des Standortes ihres Unternehmens 
geltenden gesetzlichen Vorschriften zur Beförderung von Personen befugt sind und 
Inhaber einer  
 1. Gemeinschaftslizenz gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 oder  
 2. Genehmigung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technolo-

gie für den Verkehr nach, durch oder aus Österreich oder 
 3. Genehmigung aufgrund des Landverkehrsabkommens mit der Schweiz 

oder 
 4. auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen gemäß § 12 vergebene 

Genehmigung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technolo-
gie oder 

 5. Genehmigung aufgrund des Interbus-Übereinkommens 
sind oder eine genehmigungsfreie Gelegenheitsfahrt gemäß einer in Z 4 und 5 ge-
nannten Rechtsvorschrift oder aufgrund des Bundesgesetzes vom 1. Oktober 1987 
zur Durchführung des Übereinkommens über die Personenbeförderung im grenz-
überschreitenden Gelegenheitsverkehr mit Kraftomnibussen, BGBl. Nr. 17/1987 
(ASOR-Durchführungsgesetz), BGBl. Nr. 521/1987, durchführen. 

(2) Diese Bewilligung wird für Einzelfahrten oder auf Zeit erteilt. Die Bewilli-
gung ist zu versagen, wenn (insbesondere auch im Hinblick auf die im Bundesge-
biet bereits bestehenden Verkehrseinrichtungen) ein Bedürfnis für die beantragte 
Personenbeförderung nicht besteht. 

(2) Eine Genehmigung nach Abs. 1 Z 2 wird für Einzelfahrten oder auf Zeit er-
teilt. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn (insbesondere auch im Hinblick auf 
die im Bundesgebiet bereits bestehenden Verkehrseinrichtungen) ein Bedürfnis für 
die beantragte Personenbeförderung nicht besteht oder der Genehmigungswerber 
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bereits wegen eines schwerwiegenden Verstoßes oder wiederholter geringfügiger 
Verstöße gegen die Vorschriften dieses Gesetzes oder des Kraftfahrliniengesetzes, 
BGBl. I Nr. 203/1999 rechtskräftig bestraft wurde. Eine Genehmigung ist jedoch 
nicht erforderlich, wenn eine anderslautende Anordnung nach Abs. 4 ergangen ist. 

(3) Nachweise über die Erteilung der Bewilligung nach Abs. 1 sind bei jeder 
Personenbeförderung über die Grenze mitzuführen und den Organen der Straßen-
aufsicht (§ 97 Abs. 1 der Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159, in der 
jeweiligen geltenden Fassung) und - soweit ihnen die Grenzkontrolle übertragen 
wurde - den Organen der Zollwache (§ 15 Zollrechts-Durchführungsgesetz, BGBl. 
Nr. 659/1994, in der jeweils geltenden Fassung) auf Verlangen vorzuweisen. 

entfällt 

(4) Der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr kann im Einvernehmen 
mit dem jeweils zuständigen Bundesminister nachgeordnete Behörden, insbesonde-
re auch Bundespolizeibehörden, oder Zollstellen, gegebenenfalls unter Beschrän-
kung hinsichtlich Zahl oder Umfang der zu erteilenden Bewilligungen, ermächti-
gen, in seinem Namen und Auftrag die Bewilligungen nach Abs. 1 auszugeben. Die 
Ermächtigung kann die Einhebung einer Gebühr zur Abdeckung des zusätzlichen 
Verwaltungsaufwandes umfassen. 

(3) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann im 
Einvernehmen mit dem jeweils zuständigen Bundesminister nachgeordnete Behör-
den, insbesondere auch Bundespolizeibehörden, oder Zollstellen, gegebenenfalls 
unter Beschränkung hinsichtlich Zahl oder Umfang der zu erteilenden Genehmi-
gung, ermächtigen, in seinem Namen und Auftrag die Genehmigung nach 
Abs. 1 Z 2 auszugeben. Die Ermächtigung kann die Einhebung einer Gebühr zur 
Abdeckung des zusätzlichen Verwaltungsaufwandes umfassen. 

(5) Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr kann anordnen, 
daß die gewerbsmäßige Beförderung von Personen nach, durch oder aus Österreich 
durch ausländische Unternehmer ohne die in Abs. 1 vorgeschriebene Bewilligung 
gestattet ist, wenn und insoweit der betreffende ausländische Staat in dieser Hin-
sicht Gegenseitigkeit einräumt oder wenn wirtschaftliche Interessen Österreichs 
dies rechtfertigen; die Aufnahme neuer Fahrgäste durch ausländische Unternehmen 
im Bundesgebiet bedarf aber jedenfalls der in Abs. 1 vorgeschriebenen Bewilli-
gung. 

(4) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann anord-
nen, dass die gewerbsmäßige Beförderung von Personen nach, durch oder aus Ös-
terreich durch ausländische Unternehmer ohne die in Abs. 1 Z 2 vorgeschriebene 
Genehmigung gestattet ist, wenn und insoweit der betreffende ausländische Staat in 
dieser Hinsicht Gegenseitigkeit einräumt oder wenn wirtschaftliche Interessen Ös-
terreichs dies rechtfertigen; die Aufnahme neuer Fahrgäste durch ausländische 
Unternehmen im Bundesgebiet bedarf aber jedenfalls der in Abs. 1 Z 2 vorge-
schriebenen Genehmigung. 
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Zwischenstaatliche Vereinbarungen 
§ 12. (1) Vereinbarungen über die grenzüberschreitende Beförderung von Per-

sonen gemäß § 11 dieses Bundesgesetzes oder über die grenzüberschreitende Be-
förderung von Personen gemäß § 32 Abs. 4 GewO 1994 (nichtlinienmäßiger Perso-
nenwerkverkehr) können auf der Grundlage dieses Bundesgesetzes geschlossen 
werden, wenn der Umfang des zwischenstaatlichen Personenverkehrs dies erfor-
dert. In den Vereinbarungen ist vorzusehen, daß Kraftfahrzeuge mit ausländischem 
Kennzeichen auf der Grundlage der Gegenseitigkeit Fahrten nach, durch und aus 
Österreich durchführen können. Dabei sind, wenn Kontingente festgelegt werden, 
die verkehrsmäßigen und wirtschaftlichen Interessen Österreichs zu berücksichti-
gen. Die Ausgabe der Kontingente kann auch durch den jeweiligen Vertragspartner 
vorgenommen werden. 

Zwischenstaatliche Vereinbarungen 
§ 12. (1) Vereinbarungen über die grenzüberschreitende Beförderung von Per-

sonen gemäß § 11 dieses Bundesgesetzes oder über die grenzüberschreitende Be-
förderung von Personen gemäß § 32 Abs. 1 Z 14 GewO 1994 (nichtlinienmäßiger 
Personenwerkverkehr) können auf der Grundlage dieses Bundesgesetzes geschlos-
sen werden, wenn der Umfang des zwischenstaatlichen Personenverkehrs dies er-
fordert. In den Vereinbarungen ist insbesondere vorzusehen, dass Kraftfahrzeuge 
mit ausländischem Kennzeichen auf der Grundlage der Gegenseitigkeit Fahrten 
nach, durch und aus Österreich durchführen können. Dabei sind, wenn Kontingente 
festgelegt werden, die verkehrsmäßigen und wirtschaftlichen Interessen Österreichs 
zu berücksichtigen. Die Ausgabe der Kontingente kann auch durch den jeweiligen 
Vertragspartner vorgenommen werden. 

(2) Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr kann ... (2) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann ... 
Strafbestimmungen 

§ 15. (1) Abgesehen von gemäß dem V. Hauptstück der Gewerbeordnung 
1994 zu ahndenden Verwaltungsübertretungen begeht eine Verwaltungsübertre-
tung, die mit einer Geldstrafe bis zu 7 267 Euro zu ahnden ist, wer 

Strafbestimmungen 
§ 15. (1) Abgesehen von gemäß dem V. Hauptstück der Gewerbeordnung 

1994 zu ahndenden Verwaltungsübertretungen begeht eine Verwaltungsübertre-
tung, die mit einer Geldstrafe bis zu 7 267 Euro zu ahnden ist, wer als Unternehmer 

 1. bis 3. ...  1. bis 3. ... 
 4. eine Beförderung gemäß § 11 ohne die erforderliche Bewilligung durch-

führt oder gegen Gebote oder Verbote der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 
zur Einführung gemeinsamer Regeln für den grenzüberschreitenden Perso-
nenverkehr mit Kraftomnibussen, ABl. Nr. L 74 vom 20. März 1992, S 1, 
in der Fassung der Verordnung (EG) Nr. 11/98, ABl. Nr. L 4 vom 8. Jänner 
1998, S 1, oder der Verordnung (EG) Nr. 12/98 über die Bedingungen für 
die Zulassung von Verkehrsunternehmern zum Personenkraftverkehr in-
nerhalb eines Mitgliedstaats, in dem sie nicht ansässig sind, ABl. Nr. L 4 
vom 8. Jänner 1998, S 10, verstößt; 

 4. eine Beförderung gemäß § 11 Z 2 ohne die erforderliche Genehmigung 
durchführt; 

 

 5. und 6. ...  5. und 6. ... 
  7. nicht dafür sorgt, dass die gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 oder 

der Verordnung (EG) 12/98 erforderliche beglaubigte Abschrift der Ge-
meinschaftslizenz oder das Fahrtenblatt mitgeführt wird; 

 8. gegen sonstige Gebote oder Verbote der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 
oder der Verordnung (EG) Nr. 12/98 verstößt; 

 9. nicht dafür sorgt, dass die notwendigen Genehmigungen oder Nachweise 
gemäß dem Landesverkehrsabkommen mit der Schweiz oder gemäß den 
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Vereinbarungen nach § 12 oder gemäß dem Interbusabkommen oder dem 
Bundesgesetz vom 1. Oktober 1987 zur Durchführung des Übereinkom-
mens über die Personenbeförderung im grenzüberschreitenden Gelegen-
heitsverkehr mit Kraftomnibussen, BGBl. Nr. 17/1987 (ASOR-
Durchführungsgesetz), BGBl. Nr. 521/1987, mitgeführt werden; 

 10. gegen unmittelbar anwendbare Vorschriften der Europäischen Union über 
den Personenverkehr auf der Straße verstößt. 

(2) Bei Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 1, 2 und 5 sowie bei Ver-
waltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 3, wenn es sich um Zuwiderhandlungen 
gegen § 10 Abs. 2 handelt, hat die Geldstrafe mindestens 363 Euro zu betragen. Bei 
Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 4 hat die Geldstrafe mindestens 1 453 
Euro zu betragen. 

(2) Bei Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 1, 2 und 5 sowie bei Ver-
waltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 3, wenn es sich um Zuwiderhandlungen 
gegen § 10 Abs. 2 handelt, hat die Geldstrafe mindestens 363 Euro zu betragen. Bei 
Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 Z 4, 7 und 9 sowie bei Verwaltungsüber-
tretungen gemäß § 366 Abs. 1 Z 1 der Gewerbeordnung 1994 hat die Geldstrafe 
mindestens 1 453 Euro zu betragen. 

(3) ... (3) ... 
(4) Bei Verwaltungsübertretungen gemäß § 366 Abs. 1 Z 1 GewO 1994 hat die 

Geldstrafe mindestens 363 Euro zu betragen. 
(4) Strafbar nach Abs. 1 Z 4 und Z 7 und 9 ist ein Unternehmer auch dann, 

wenn er die Verpflichtungen im Ausland verletzt. Örtlich zuständig ist diesfalls 
jene Behörde, in deren Sprengel der Lenker im Zuge einer Straßenkontrolle betre-
ten wird, sonst jene Behörde, in deren Sprengel der Grenzübertritt in das Bundes-
gebiet erfolgte. 
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 (5) Eine Verwaltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe bis zu 726 Euro zu 
ahnden ist, begeht, wer als Lenker  
 1. Gebote oder Verbote dieses Bundesgesetzes oder der auf Grund dieses 

Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen nicht einhält; 
 2. eine gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 oder der Verordnung (EG) 

Nr. 12/98 erforderliche Abschrift der Gemeinschaftslizenz oder das Fahr-
tenblatt nicht mitführt oder auf Verlangen den Kontrollorganen nicht vor-
weist; 

 3. gegen sonstige Gebote oder Verbote der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 
oder der Verordnung (EG) Nr. 12/98 verstößt; 

 4. die notwendigen Genehmigungen oder Nachweise gemäß dem Landesver-
kehrsabkommen mit der Schweiz oder gemäß den Vereinbarungen nach 
§ 12 oder gemäß dem Interbusabkommen oder dem Bundesgesetz vom 
1. Oktober 1987 zur Durchführung des Übereinkommens über die Perso-
nenbeförderung im grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr mit Kraft-
omnibussen, BGBl. Nr. 17/1987 (ASOR-Durchführungsgesetz), BGBl. 
Nr. 521/1987, nicht mitführt oder auf Verlangen den Kontrollorganen nicht 
vorweist; 

 5. gegen unmittelbar anwendbare Vorschriften der Europäischen Union über 
den Personenverkehr auf der Straße verstößt. 

Vorläufige Sicherheit 
§ 15a. Beim Verdacht einer Zuwiderhandlung gemäß § 15 Abs. 1 Z 4 kann im 

Sinne des § 37a VStG 1991 als vorläufige Sicherheit ein Betrag bis zu 1 453 Euro 
festgesetzt werden. 

Vorläufige Sicherheit 
§ 15a. Als vorläufige Sicherheit im Sinne des § 37a VStG kann bei Verdacht 

einer Übertretung der Vorschriften über den grenzüberschreitenden Personenver-
kehr mit Kraftfahrzeugen (§§ 7 bis 9) oder einer Zuwiderhandlung gemäß § 15 
Abs. 1 Z 3, sowie Z 7 und 9 ein Betrag von 1 453 Euro festgesetzt werden. Bei 
Verdacht einer Übertretung des Unternehmers gilt dabei der Lenker als Vertreter 
des Unternehmers, falls nicht dieser selbst oder ein von ihm bestellter Vertreter bei 
den Amtshandlungen anwesend ist. 

Behörden 
§ 16. (1) und (2) ... 

Behörden 
§ 16. (1) und (2) ... 

(3) § 335a GewO 1994 findet in Verfahren auf Grund dieses Bundesgesetzes 
keine Anwendung. 

(3) Die konzessionserteilende Behörde ist insbesondere auch zuständig für 
 1. das Konzessionsentziehungsverfahren 
 2. Genehmigung und Widerruf der Bestellung eines Geschäftsführers,  

3. Genehmigung und Widerruf der Bestellung eines Filialgeschäftsführers für 
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die Ausübung des Gewerbes in einer weiteren Betriebsstätte 
 4. Widerruf der Übertragung der Ausübung eines Gewerbes an einen Pächter 
 5. die Verlängerung des Fortbetriebsrechts um höchstens weitere sechs Mona-

te gemäß § 8. 
(4) Auf Grund des Bescheides, mit dem eine Konzession erteilt wurde, hat die 

Bezirksverwaltungsbehörde einen Gewerbeschein auszufertigen, aus dem der Inha-
ber der Konzession, die genaue Bezeichnung des Gewerbes und des Standortes der 
Gewerbeausübung, gegebenenfalls eine Beschränkung auf Grund einer etwa erteil-
ten Nachsicht vom Befähigungsnachweis oder andere Bedingungen, Beschränkun-
gen oder Auflagen, und das Datum des Bescheides ersichtlich sind. 

(4) An der Vollziehung dieses Bundesgesetzes, von unmittelbar anwendbaren 
Vorschriften der Europäischen Union über den Personenverkehr auf der Straße 
sowie von Abkommen mit Staatengemeinschaften über den grenzüberschreitenden 
Personenverkehr mit Kraftfahrzeugen durch die Bezirksverwaltungsbehörde, den 
Landeshauptmann sowie den Bundesminister für Verkehr, Innovation und Techno-
logie haben die Aufsichtsorgane mitzuwirken; es sind dies 
 1. die Organe der Straßenaufsicht (§ 97 StVO), ausgenommen die Organe des 

öffentlichen Sicherheitsdienstes der Bundespolizeidirektionen, sowie  
 2. in Wahrnehmung der ihnen sonst obliegenden Aufgaben die Organe des 

öffentlichen Sicherheitsdienstes der Bundespolizeidirektionen und die 
Zollorgane. 

Die Aufsichtsorgane unterstehen dabei in fachlicher Hinsicht der jeweils zuständi-
gen Behörde. 

(5) bis (7) ... (5) bis (7) ... 
Amtshilfe 

§ 17. (1) Die ehörde h  sch erwiegende Verstöße oder wiederholt geringfü-
gige Verstöße von Unternehmern, die ihren Wohnsitz oder von Unternehmen, die 
ihren Sitz in einem anderen Staat haben, der zuständigen Behörde des Staates, in 
dem der Unternehmer seinen Wohnsitz oder das Unternehmen seinen Sitz hat, mit-
zuteilen, wenn die Verstöße einen Entziehungstatbestand bilden. Diese Benachrich-
tigung hat auch die von der Behörde getroffenen Maßnahmen zu enthalten. 

B at w
Amtshilfe 

§ 17. (1) Die Behörde hat schwerwiegende Verstöße von Unternehmern, die 
ihren Wohnsitz oder von Unternehmen, die ihren Sitz in einem anderen Staat ha-
ben, der zuständigen Behörde des Staates, in dem der Unternehmer seinen Wohn-
sitz oder das Unternehmen seinen Sitz hat, mitzuteilen, wenn die Verstöße einen 
Entziehungstatbestand bilden. Diese Benachrichtigung hat auch die von der Behör-
de getroffenen Maßnahmen zu enthalten. 

(2) Die Behörde hat jede Entziehung einer Gewerbeberechtigung von Unter-
nehmern, die ihren Wohnsitz oder Unternehmen, die ihren Sitz in Österreich haben, 
der zuständigen Behörde des Europäischen Wirtschaftsraumes mitzuteilen. 

(2) entfällt 

(3) ... (3) ... 
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Verweisungen 
§ 18. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesge-

setze verwiesen wird, sind diese, sofern nichts anderes ausdrücklich angeordnet ist, 
in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

Verweisungen 
§ 18. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundes-

gesetze verwiesen wird, sind diese, sofern nichts anderes ausdrücklich angeordnet 
ist, in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EWG) Nr. 684/92 
verwiesen wird, ist die Verordnung (EWG) Nr. 684/92 des Rates vom 16.3.1992 
zur Einführung gemeinsamer Regeln für den grenzüberschreitenden Personenver-
kehr mit Kraftomnibussen, ABl. Nr. L 74 vom 20.3.1992, S 1, geändert durch die 
Verordnung (EG) Nr. 11/98 des Rates vom 11.12.1997, ABl. Nr. L 4 vom 8.1.1998, 
S 1, und die Akte über die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Republik, 
der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik 
Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Repu-
blik Slowenien und der Slowakischen Republik und die Anpassungen der die Euro-
päische Union begründenden Verträge, ABl. Nr. L 236 vom 23.9.2003, S 33, in 
Verbindung mit der Verordnung (EG) Nr. 2121/98 der Kommission vom 2.10.1998 
mit Durchführungsvorschriften zu den Verordnungen (EWG) Nr. 684/92 und (EG) 
Nr. 12/98 des Rates hinsichtlich der Beförderungsdokumente für den Personenver-
kehr mit Kraftomnibussen, ABl. Nr. L 268 vom 3.10.1998, S 10, geändert durch die 
Akte über die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Republik, der Republik 
Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der 
Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien 
und der Slowakischen Republik und die Anpassungen der die Europäische Union 
begründenden Verträge, ABl. Nr. L 236 vom 23.9.2003, S 33, anzuwenden. 

(3) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EG) Nr. 12/98 ver-
wiesen wird, ist die Verordnung (EG) Nr. 12/98 über die Bedingungen für die Zu-
lassung von Verkehrsunternehmern zum Personenkraftverkehr innerhalb eines 
Mitgliedstaats, in dem sie nicht ansässig sind, ABl. Nr. L 4 vom 8.Jänner 1998, 
S 10, geändert durch die Akte über die Bedingungen des Beitritts der Tschechi-
schen Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, 
der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik 
Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik und die Anpassun-
gen der die Europäische Union begründenden Verträge, ABl. L 236 vom 23.9.2003, 
S 33,  in Verbindung mit der Verordnung (EG) Nr. 2121/98 der Kommission vom 
2.10.1998 mit Durchführungsvorschriften zu den Verordnungen (EWG) Nr. 684/92 
und (EG) Nr. 12/98 des Rates hinsichtlich der Beförderungsdokumente für den 
Personenverkehr mit Kraftomnibussen, ABl. Nr. L 268 vom 3.10.1998, S 10, geän-
dert durch die Akte über die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Repu-
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blik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Repu-
blik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der 
Republik Slowenien und der Slowakischen Republik und die Anpassungen der die 
Europäische Union begründenden Verträge, ABl. Nr. L 236 vom 23.9.2003, S 33, 
anzuwenden. 

(4) Soweit in diesem Bundesgesetz auf das Landverkehrsabkommen mit der 
Schweiz verwiesen wird, ist das Abkommen zwischen der Europäischen Gemein-
schaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Güter- und Personen-
verkehr auf Schiene und Straße, ABl. Nr. L 114 vom 30.4.2002, S 91, anzuwenden. 

(5) Soweit in diesem Bundesgesetz auf das Interbus-Übereinkommen verwie-
sen wird, ist das Übereinkommen über die Personenbeförderung im grenzüber-
schreitenden Gelegenheitsverkehr mit Omnibussen, ABl. L 321 vom 26.11.2002, 
S 11, anzuwenden 

Bestehende Berechtigungen 
§ 19. (1) und (2) ... 

Bestehende Berechtigungen 
§ 19. (1) und (2) ... 

 (3) Im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. XXX/2005, aufrechte Pachtverhältnisse werden nicht beeinträchtigt. Auf Tätig-
keiten der Pächter sind die bisherigen Vorschriften der GewO 1994 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 111/2002 weiter anzuwenden. Ab dem im ersten 
Satz genannten Zeitpunkt dürfen Pächter nicht neu bestellt werden. Die Daten über 
bestehende Pächter und den Widerruf der Übertragung der Ausübung des Gewerbes 
an einen Pächter sind in den Gewerberegistern weiter zu führen. 

 Bezugnahme auf Richtlinien 
§ 22. Durch dieses Bundesgesetz wurde die Richtlinie 96/26/EG des Rates 

vom 29.4.1996, ABl. Nr. L 124 vom 23.5.1996, S 1, geändert durch die Richtli-
nie 98/76/EG des Rates vom 1.10.1998, ABl. Nr. L 277 vom 14.10.1998, S 17, und 
die Akte über die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Republik, der Re-
publik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, 
der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slo-
wenien und der Slowakischen Republik und die Anpassungen der die Europäische 
Union begründenden Verträge, ABl. Nr. L 236 vom 23.9.2003, S 33, umgesetzt. 
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